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B eb auungsp lan  „ Sp o rtp a rk  La ich le " in Schw äb isch  G m ü n d -G ro ß d e in b ach

Sehr geehrter H err O berbürgerm eister A rno ld ,

zu o . g . Bebauungsplan teilen w ir nachstehende Anregungen und Inform ationen m it, die für 
die Ermittlung der Bewertung des Abw ägungsm ateria ls und für die Umweltprüfung zw eck
dienlich s ind :

Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur
(Herr W e iß , Tel. 07961 5 6 7 -3 2 2 1 )

D er o . g . Bebauungsplan grenzt an die Außenstrecke der B 2 9 8 . D ie  Interessen der S traßen
bauverwaltung werden deshalb vom Regierungspräsidium  Stuttgart vertreten.
W ir bitten, dieses anzuhören.

Geschäftsbereich Wald und Forstwirtschaft
(Herr W eiher, Tel. 07171 32 -42 90 )

Der Geltungsbereich umfasst im Norden mit rund 2 .7 7 3  m2 eine W ald fläche im Sinne von 
§ 2 Landeswaldgesetz. D ieser Bereich darf nicht überplant werden und ist w ährend der Bau
m aßnahm en und darüber h inaus vor Befahrungen, Beschädigungen und Ablagerungen jeg
licher Art zu schützen.

Die in unserer Stellungnahm e vom April 2021 vorgebrachten Forderungen nach einem Feld
weg als Arbeitsfläche und für die Holzabfuhr direkt am bestehenden W aldrand wurden in 
die Planunterlagen aufgenom m en.

Die geplante Leitungsführung für das O b erflächenw asser vom Regenrückhaltebecken nach 
Norden in den M aibach stellt keine W aldum w andlung dar. Es ist durch eine entsprechende
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Detailp lanung bzw. ein technisches Gutachten zu belegen, dass weder die m axim al zu e r
wartenden W asserm engen noch die bauliche Ausführung (Arm ierung des Auslaufes etc.) zu 
Ausspülungen und Bodenerosionen im W ald führen werden.
Der Bauliche E ing riff ist so gering w ie möglich zu halten und die Umsetzung ist aufgrund der 
anspruchsvollen Topografie und Erschließungsm öglichkeit im Vorfeld der Baum aßnahm e mit 
der unteren Forstbehörde abzustim m en.

Einer Leitungsführung für W asser und Strom im Bereich des städtischen W eges vom Sportge
lände nach Süden durch den W ald (Anschlussm öglichkeiten im Bereich des Kreisverkehrs 
beim REWE) kann zugestimm t w erden, sofern diese aussch ließ lich  im bestehenden W egkör
per erfolgen. Die Umsetzung ist mit der unteren Forstbehörde im Detail abzustim m en.

In unserer Stellungnahm e vom April 2021 wurde angeregt, die im Nordwesten von Flurstück 
46/1 den W aldbestand querenden Fernm eldekabel nach Osten an den W aldrand zu ve rle 
gen. D ieser Punkt ist in der aktuell vorliegenden Planung nicht umgesetzt.

In Bezug auf das im Süden des Geltungsbereiches geplante Sportvereinszentrum  wird auf 
den gesetzlich einzuhaltenden W aldabstand gem äß § 4 Abs. 3 Landesbauordnung zwischen 
W ald und G ebäuden hingewiesen.

Die Ausg le ichsm aßnahm e „W aldrefugium  Nr. 17 Degenfelder W ald" ist in Abstim m ung mit 
der unteren Forstbehörde entwickelt worden. Die Ausweisung dieses W aldrefug ium s ent
spricht den Standards des Alt- und Totholzkonzepts des Landesbetriebes ForstBW  und ist 
vom G em einderat der Stadt Schwäbisch Gm ünd am 20.1 2 .201 7 beschlossen worden.

D arüber h inaus hat die untere Forstbehörde weder Anregungen noch Bedenken oder so n s
tige zu beachtende Fakten vorzubringen.

Geschäftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht

Gew erbeaufsicht
(Herr M üller, Tel. 07361 5 0 3 -1 1 8 8 )

Im Zuge der ersten öffentlichen Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan „Sportpark 
La ich le" wurden laut vorliegen den Unterlagen Bedenken bzgl. zunehm ender Lärm im m issio
nen seitens ein iger Anwohner geäußert. Das Ingenieurbüro Kurz und Fischer Gm bH gab d a 
rauf am 1 1 .1 1 .2 0 2 1  eine weitere gutachterliche Stellungnahm e ab , welche die aufgew orfe
nen Punkte aufgriff und vor dem Hintergrund der erstellten Schallprognose vom 0 4 .1 2 .2 0 2 0  
erläuterte. Diesen Ausführungen kann von Seiten des G eschäftsbereichs Umwelt und G ew er
beaufsicht gefolgt werden.

Es bestehen daher zum jetzigen Zeitpunkt weiter keine grundsätzlichen Bedenken gegen das 
Vorhaben.

W eitere Anregungen oder zu beachtende Fakten werden von dieser Seite nicht vorgebracht.

Geschäftsbereich Wasserwirtschaft
(Herr M ayer, Tel. 07961 5 6 7 -3 4 2 5 )

Abwasserbeseitigung
Dem o. g. Bebauungsplan wird fachtechnisch zugestimmt.
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Nachstehende Punkte sind in den weiteren Planungen zu beachten:
Die ordnungsgem äße Abw asserbeseitigung ist im Rahmen der weiteren Planungen nachzu
weisen. Für die Erschließung und die Einleitung des N iedersch lagw assers in das G ew ässer 
ist ein W asserrechtsverfahren durchzuführen und rechtzeitig beim Landratsam t O sta lbkre is 
G B  W asserw irtschaft einzureichen . Das W asserrechtsgesuch hat die in der Vorbesprechung 
vom 0 6 .0 2 .2 0 2 0  besprochenen Punkt zu enthalten.

O berird ische G ew ässer e insch ließ lich  G ew ässerbau  und Hochwasserschutz 
Der Schw eizerbach (O berlau f Haselbach) ist eine der längsten Referenzstrecken für natur
nahe G ew ässer in Baden-W ürttem berg. Das O b erflächenw asser der Dach- und V erkeh rsflä 
chen soll in den M aibach (Seitengewässer der o .g . Referenzstrecke) eingeleitet werden. Der 
ausreichende Schutz dieses G ew ässers vor Stoffeinträgen und hydraulischen Stress ist bei 
der Entwässerungsplanung für den „Sportpark Laichle" zu beacht en. Neben den üblichen 
Anforderungen ist hier im Rahmen des Entwässerungsgesuch Augenm erk auf den Eintrag 
von M ikroplastik durch den Kunstrasenplatz und andere Schadstoffe (Dünger und Herbizide) 
aus dem Sportplatzbetrieb zu richten.

Der Som m er 2022  hat nochm als deutlich unterstrichen, wie wichtig auch aus finanzie lle r 
Sicht die klim aresiliente W eiterentwicklung der Sportplatzbewässerung ist. Leider finden sich 
hierzu im Bebauungsplan bisher keine Ansätze. Entwässerungs- und Bewässerungskonzept 
sollten m iteinander gedacht bzw. geplant werden. Vor der geplanten Behandlung des O b e r
flächenw assers von Verkehrs- und D achflächen sollte ein ausreichend groß d im ensionierter 
Speicher für die Platzbewässerung vorgesehen werden.

W asserversorgung einsch ließ lich  W asserschutzgebiete 
Dem o. g. Bebauungsplan wird fachtechnisch zugestimmt.

Altlasten und Bodenschutz
Dem o. g. Bebauungsplan wird fachtechnisch zugestimmt.
Unverm eidbare Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach § 15 BN atSchG  auszugleichen 
oder durch Ersatzm aßnahm en zu kom pensieren.
Der Verlust des Schutzguts Boden wird im Um weltbericht mit 2 5 .8 6 9  Ökopunkten b ilanziert. 
Die vom Fachp laner aufgestellte B ilanzierung ist nachvo llz iehbar und p lausibel.
Eine Berücksichtigung des bodenschutzrechtlichen Eingriffs im Rahmen einer gesam tnatur
schutzrechtlichen Betrachtung ist möglich und muss daher mit der unteren Naturschutzbe
hörde (Frau Frey) abgestim m t werden.

Geschäftsbereich Landwirtschaft
(Frau N uding, Tel. 0 7 9 6 1 -9 0 5 9 -3 6 3 0 )

Die Stadt Schwäbisch Gm ünd beabsichtigt nördlich von W etzgau (G em arkung Großdein- 
bach , Flur W a ld au ), angrenzend an einen vorhandenen Sportbereich, eine Erweiterung von 
Sportflächen mit entsprechenden Stellp latzflächen und hat daher den o. a Bebauungsplan . 
mit einer Planfläche von ca . 4 ,7  ha aufgestellt.
Es ist Zie l und Zw eck die sportlichen A nlagen für Train ing und Turniere in ausreichendem  
Umfang und Q ualitä t für Schulsport und Vereine bereitzustellen.

Größtenteils handelt es sich um landwirtschaftliche F läch en , die als G rün land  bewirtschaftet 
werden.
Das Plangebiet betrifft folgende Flurstücke vollständig Nr. 2 5 , Nr. 3 1 /2 , Nr. 3 1 /3 , Nr.
3 2 /1 , Nr. 3 2 /2 , Nr. 3 2 /3 , Nr. 3 2 /4 , Nr. 3 3 /1 , Nr. 3 3 /2 , Nr. 3 4 , Nr. 3 5 , Nr. 3 6 , Nr. 37 , 
Nr. 3 8 , Nr. 3 9 , Nr. 94/1 und N r. 94/2  und teilweise die Flurstücke Nr. 2 2 , Nr. 24 und Nr. 
4 6 /1 .
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Die Flurstücke werden von drei landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet, davon sind 
zwei T ierhaltungsbetriebe. Landwirt U m m U m m  hält ca. 60 M ilchkühe zuzüglich N ach
zucht (insgesam t ca . 86 Rinder) und 15 Kle inpferde, die M U H  hält ca . 75 Kälber und 
Jungrinder. Somit dienen die G rün land flächen  beiden Betrieben als Futtergrundlage.

Der Geltungsbereich liegt im aktuell gültigen Regionalp lan Ostwürttem berg in einem schutz
bedürftigen Bereich für Landwirtschaft und Bodenschutz. Somit entspricht der Bebauungs
plan nicht dessen Festsetzungen.
Der seit dem 2 2 .1 2 .2 0 1  1 w irksam e Flächennutzungsplan (FNP) 20 20  „Schw äbisch Gm ünd 
-  W aldstetten" sieht innerhalb des Geltungsbereiches bestehende und geplante G rünflächen  
mit Zweckbestim m ung Sportp latz, eine ehem alige Deponie /  A ltablagerung sowie F läche für 
die Landwirtschaft vor. Dam it entspricht der Bebauungsplan nur teilweise den Festsetzungen 
des aktuellen gültigen FNPs.

Der bisher a ls „F läche  für die Landwirtschaft" ausgew iesene Bereich umfasst ca . 2,1 ha. 
D ieser soll laut Planunterlagen künftig a ls „öffentliche G rünfläche mit Zweckbestim m ung 
Ö kolog ische Ausg le ichsfläche" vorgesehen w erden. Die G rün fläche  soll für ein Regenrück
haltebecken, für Böschungen mit G ehö lzgruppen , für Eidechsenburgen sowie für G eh ö lz
pflanzungen dienen.
Auf ungefähr 0 ,7  ha der „F läche  für die Landwirtschaft" soll die bisher bestehende Fettwiese 
in eine extensiv genutzte M agerw iese entwickelt w erden. H ier ist anzum erken , dass die re
gelm äßige Pflege der M agerw iese geklärt bzw. mit dem Bew irtschafter abgestim m t werden 
sollte.

W ie im Um weltbericht aufgeführt, stellt die F lächenb ilanzkarte  der d igitalen Flurb ilanz im 
Plangebiet Flächen der Kategorie "Vorrangfläche Stufe II" , „G ren zfläche" und „U ntergrenz
fläche" (m in im aler Teil) dar. Knapp die Hälfte des Plangebietes sind Flächen der „V o rrang 
fläche Stufe II" und dam it gute Böden für die Landwirtschaft, bei der anderen Hälfte des 
Plangebietes handelt es sich vorwiegend landbauprob lem atische Flächen (G renzflur).
Die W irtschaftsfunktionenkarte der d igitalen F lurb ilanz wird im Um weltbericht nicht erwähnt. 
Sie bezieht im Vergleich zur F lächenb ilanzkarte  auch agrarstrukture lle  Faktoren mit ein. 
H iernach sind die landwirtschaftlich genutzten Flurstücke als Vorrangflu r Stufe II eingestuft. 
Diese Kategorie stellt überwiegend landbauw ürdige Flächen d a r, Frem dnutzungen sollten 
ausgeschlossen bleiben.

Aufgrund der o. g. G rü nde , jedoch vor allem  wegen des Verbrauches an guter landw irt
schaftlicher Nutzfläche, bestehen wie bereits in der Stellungnahm e des G eschäftsbereichs 
(GB) Landwirtschaft von Herr Reiß vom 1 7 .0 3 .2 0 2 2  zum o. g. BBP aus landw irtschaftlicher 
Sicht zunächst bedenken.

Da die Eingriffe nicht vollständig innerhalb  des Bebauungsplanes ausgeglichen 
werden können, sind zwei externe Ausg leichsm aßnahm en geplant:
„Streuobstw iesenvitalisierung an der Dre ifa ltigkeitskapelle in Schwäbisch G m ünd" - im Be
reich der Flurstücke 9 6 4 /2 , 96 5/2  und 913/1 der G em arkung/F lu r Schwäbisch G m ünd , 
wird auf e iner Fläche von ca. 0 ,7  ha ein bestehender Streuobstbestand mit ca . 22 hoch
stäm m igen O bstbäum en ergänzt und erweitert.
Die o. g. Flurstücke werden momentan v o n m m m m e a l s  Som m erschafweide genutzt. 
Zu d ieser M aßnahm e ist anzum erken , dass die Pflege der Streuobstwiesen vor Umsetzung 
der M aßnahm e unbedingt geklärt werden sollte.

W aldrefugium  1 7 "D egenfe lder W ald" - im Bereich der Flurstücke 30 6 /3  und 361 der G e 
m arkung Degenfeld , wird auf ca . 4 ,6  ha ein W aldrefugium  ausgew iesen , mit dem Ziel der 
Anreicherung von Alt- und Totholz.
Landwirtschaftliche Belange werden von dieser M aßnahm e nicht berührt.
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Das Eingriffsausg leichsdefizit wird zw ar nicht, w ie in der bereits erwähnten Stellungnahm e 
des G B  Landwirtschaft über das Ökokonto der Stadt Schw äbisch  Gm ünd erbracht, jedoch 
sind landwirtschaftliche Belange mit den Ausg leichsm aßnahm en vere inbar oder werden d a 
von nicht berührt. Deshalb können die ausgesprochenen Bedenken zurückgestellt werden.

Geschäftsbereich Naturschutz
(Frau H äge le , Tel. 07361 50 3-1 8 7 4 )

Die Ausführungen im Um weltbericht und in der Relevanz- und Artenschutzprüfung sind 
nachvo llz iehbar. Die hierzu in unserer Stellungnahm e vom 0 6 .0 4 .2 0 2 2  enthaltenen A nre
gungen und H inweise wurden berücksichtigt.

A llerd ings sind die Vorgaben in Bezug auf insekten- und flederm ausfreundlichen Betrieb der 
Flutlichtanlage und eventuell angedachter weiterer Beleuchtung leider bisher nicht als Fest
setzungen in den Bebauungsplan eingeflossen.
Es wird deshalb dringend angeregt, die folgenden Vorgaben zum insekten- und fleder
m ausfreundlichen Betrieb der Flutlichtan lage und ggf. anderer geplanter Beleuchtungen als 
Festsetzungen in den vorgenannten Bebauungsplan aufzunehm en:
• Die Lichtmenge sollte auf das m inim al Nötigste beschränkt werden (s. ASR A 3 .4 ,

D IN-EN 13201 ).
• Die Lichtpunkthöhen sind niedrig zu halten, um die Außenw irkung zu begrenzen.
• Verwendung von voll abgeschirm ten Leuchten dam it kein Licht horizontal oder 

nach oben abstrahlt.
• A ussch ließ liche Verwendung von Leuchtmitteln mit geringem  UV- und Blauanteil 

mit Farbtem peraturen von 1 700 bis m axim al 3 0 0 0  Kelvin.
• Verwendung von insektenfreundlichen „PC  am b er"-LED 's .

Geschäftsbereich Denkmalschutz
(Frau K ling , Tel. 07361 5 0 3 -1 3 6 4 )

W ir gehen davon aus, dass eine denkm alschutzrechtliche Stellungnahm e vom Regierungs
präsidium  Stuttgart angefordert wurde und ggf. in Abstim m ung mit dem Landesam t für 
Denkm alpflege von dort erfolgt ist.
Da in ungestörten Bereichen archäo log ische Zeugnisse nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden können, sind fo lgende Hinweise auf die Regelungen der §§  20 und 27 D SchG  au f
zunehm en:
Sollten bei der Durchführung der M aßnahm e archäo log ische Funde oder Befunde entdeckt 
w erden, ist dies gem äß § 20 D SchG  umgehend einer Denkm alschutzbehörde oder der G e 
meinde anzuzeigen.
A rchäo log ische Funde (Steinwerkzeuge, M etallte ile, Keram ikreste , Knochen, etc.) oder Be
funde (G räb er, M auerreste, Brandschichten , bzw. auffä llige Erdverfärbungen) sind bis zum 
A b lau f des vierten W erktages nach der Anzeige in unverändertem  Zustand zu erhalten , so
fern nicht die Denkm alschutzbehörde oder das Regierungspräsidium  Stuttgart (Referat 84 .2 ) 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.
Bei der Sicherung und Dokumentation archäo log ischer Substanz ist zum indest mit kurzfristi
gen Leerzeiten im Bauab lau f zu rechnen. Ausführende Baufirm en sollten schriftlich in Kennt
nis gesetzt werden.

Bei Ku lturdenkm alen, einschl. Umgebungsschutz eingetragener Kulturdenkm ale, sind die 
Denkm alschutzrechtlichen Bestimmungen und Belange zu beachten.

Auf die Ahndung von Ordnungsw idrigkeiten (§ 27  DSchG) wird hingewiesen.
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Von den Geschäftsbereichen Geoinform ation und Landentw icklung, N achhaltige M obilität 
sowie Gesundheit werden keine A nregungen, H inweise oder zu beachtende Fakten mitge
teilt.

Mit freundlichen G rüßen

Schmid
-Dieses Schreiben wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig-

H in w e is  z u r  E in re ich u n g  d e r U n te r la g e n :
Im Zuge der D ig ita lis ie run g  der V erw a ltu ng svo rg än g e  bitten w ir S ie , künftig die U nterlagen  nur noch d ig ita l 
(bitte auch  ke ine C D s) zu r V erfügung zu ste llen :
-  per E m a il: b a u rech t@ o sta lb k re is .d e
-  über unseren Subm itBox L ink: h ttp s ://se cu tra n s .o s ta lb k re is .d e :4 4 3 /su b m it/b a u re ch t
-  V erö ffen tlichung  au f Ih re r H om epage
-  von Ihnen m itgeteilter L ink
Ihre A n frag e  au f S te llu ng n ah m e richten Sie bitte an die Em a il-A d re sse  b a u re ch t@ o sta lb k re is .d e .
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